
§ 63 
Hochschulzugang 

 
(1) Zum Studium in einem grundständigen Studiengang ist berechtigt, wer die dafür 
erforderliche Qualifikation nachweist (Hochschulzugangsberechtigung) und nicht 
nach § 66 an der Immatrikulation gehindert ist. 

 
(2) Die Qualifikation für ein Studium, das zu einem ersten berufsqualifizierenden 
Abschluss führt, wird nachgewiesen durch: 

1. die allgemeine Hochschulreife, 

2. die fachgebundene Hochschulreife, 

3. die Fachhochschulreife, 

4. die Meisterprüfung. 

Der Nachweis nach Nr. 1 oder 4 berechtigt zum Studium an allen Hochschulen, der 
Nachweis nach Nr. 2 in der entsprechenden Fachrichtung, der Nachweis nach Nr. 3 
zu einem Studium an einer Fachhochschule oder in einem gestuften Studiengang an 
einer Universität. Andere Bildungsnachweise berechtigen zum Studium, wenn sie 
gleichwertig sind. Hierüber entscheidet bei inländischen Nachweisen das 
Kultusministerium, im Übrigen das Ministerium; es kann die Zuständigkeit auf die 
Hochschulen übertragen. Das Nähere wird durch Verwaltungsvorschrift geregelt. 

 
(3) Eine der allgemeinen Hochschulreif e entsprechende Qualifikation hat auch, wer 
ein Hochschulstudium erfolgreich abgeschlossen hat, ohne die allgemeine 
Hochschulreife zu besitzen. Eine der fachgebundenen Hochschulreife entsprechende 
Qualifikation hat auch, wer das Grundstudium in einem Fachhochschulstudiengang, 
einem gestuften Studiengang an einer Universität oder einen vergleichbaren 
Studienabschnitt abgeschlossen hat. Das Ministerium wird ermächtigt, das Nähere 
durch Verwaltungsvorschriften zu regeln. 

 
(4) Durch Satzung soll festgelegt werden, welche studiengangspezifischen 
Fähigkeiten und Kenntnisse neben der Hochschulreife zu Beginn des Studiums 
nachgewiesen werden müssen. Die Satzung kann vorsehen, dass vor der 
Einschreibung geprüft wird, ob die studiengangspezifischen Fähigkeiten und 
Kenntnisse vorliegen. Die Hochschule kann Studienbewerberinnen und -bewerber 
mit dem Vorbehalt einschreiben, dass innerhalb der ersten beiden Semester der 
Nachweis nach Satz 1 geführt oder ein in der Prüfungsordnung vorgesehener 
Leistungsnachweis erbracht wird. Bei festgestellter hervorragender 
wissenschaftlicher oder künstlerischer Begabung kann auf eine 
Hochschulzugangsberechtigung für den betreffenden Studiengang verzichtet 
werden, sofern er mit einer Hochschulprüfung abgeschlossen wird. Bei 
Bewerberinnen und Bewerbern ohne deutsche Hochschulreife oder einen 



gleichwertigen Bildungsnachweis kann der Hochschulzugang vom Bestehen eines 
Eignungstests abhängig gemacht werden. 

 
(5) Die Hochschule kann besonders begabten Schülerinnen und Schülern die 
Teilnahme an Lehrveranstaltungen und Prüfungen gestatten. Die Studienzeiten und 
dabei erbrachte Prüfungsleistungen werden auf Antrag anerkannt. 

 
(6) Die Ministerin oder der Minister für Wissenschaft und Kunst regelt durch 
Rechtsverordnung den Hochschulzugang für Bewerberinnen und Bewerber mit 
abgeschlossener Berufsausbildung oder einer sonstigen geeigneten Vorbildung. 


